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Universitätsstadt Siegen, 08.04.2022 
         Siegen 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 

B E S C H L U S S  
 

aus der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 27.01.2022 
 

 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 
5. Kinder- und Jugendstärkegesetz (KJSG) 

VL 639/2021- siehe JHA 02.12.2021 
 
Anhand einer Präsentation erläutert Herr Ritter den zweiten Schwerpunkt des Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetzes (KJSG). 
 
Auf die Frage von Herr Schloos nach dem Vorhandensein einer Qualitätssicherung für die 
neue verpflichtende Zusammenarbeit von Jugendhilfeträgern und Schulen, informiert Herr 
Dezernent Schmidt, die Verwaltung sei mit der Aufarbeitung des Themas Schulsozialarbeit 
beschäftigt. Eine Verwaltungsvorlage darüber, wie die Kooperation zwischen Schulsozialar-
beit und Jugendhilfe aussehen könnte, werde in absehbarer Zeit vorgelegt. 
 
Die Frage von Frau Bleckmann in Zusammenhang mit der Dauerverbleibsanordnung bei Pfle-
gekindern, ob dies von Seiten der Pflegeeltern ausgehe und diese gerichtlich die Dauerver-
bleibsanordnung erwirken könnten, antwortet Herr Ritter, entweder erfolge der Antrag von 
Amts wegen oder die Pflegeeltern könnten den Antrag stellen. 
 
Grundsätzlich sei es positiv, wenn die Eltern einen Rechtsanspruch darauf haben, wieder 
Kontakt zum Kind zu bekommen, das aus der Familie genommen worden sei. Es seien aber 
widerstreitende Interessen, wenn das Kind den Kontakt nicht wolle, so Herr Schiltz. 
 
Es gebe einen Rechtsanspruch, ob und wie dieser umgesetzt werden könne, unterliege einer 
fachlichen Überprüfung, so Herr Ritter. Man habe auch einen Anspruch auf Hilfe zur Erzie-
hung, dieser müsse nicht unbedingt gewährt werden, wenn die Voraussetzungen nicht ge-
geben seien. Wenn die Umgangskontakte mit den Eltern nicht gut wären und sie ausge-
schlossen werden müssten, müsste dies nicht umgesetzt werden. Das Jugendamt könne je-
doch nicht willkürlich Umgangskontakte ausschließen, dafür bedürfe es eines gerichtlichen 
Beschlusses. 
 
Beschluss 
 
 Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen nimmt den weiteren Bericht zum 

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) zur Kenntnis. 
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Beratungsergebnis: Zur Kenntnis genommen 
 
 7. JHA 27.01.2022 
 
 
 




